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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren und ein System zum Benachrichtigen 
einer Mobilstation, die mit einem ersten Netz gekop-
pelt ist, dass eine Kommunikationsaufforderung für 
die Station auf einem zweiten Netz erscheint. Insbe-
sondere ist die vorliegende Erfindung gerichtet auf 
ein Verfahren und ein System zum Nachverfolgen, 
mit welchem Netz eine Mobilstation gekoppelt ist, 
und zum anschließenden Übersetzen von Adressen-
information, um Meldungsnachrichten an die Mobil-
station in Bezug auf Kommunikationen auf noch ei-
nem anderen Netz zu kommunizieren.

[0002] In dem Gebiet der drahtlosen Kommunikatio-
nen ist es bekannt mobile Terminaleinrichtungen be-
reitzustellen, und zwar in Übereinstimmung mit ei-
nem Standard, der als IS-136 bezeichnet wird. In 
Übereinstimmung mit diesem Standard kann das Mo-
bilterminal die Fähigkeit aufweisen eine Kommunika-
tion auf wenigstens zwei unterschiedlichen Netzen 
auszuführen. Ein Netz ist das standardmäßige draht-
lose Sprachnetz, während das andere Netz ein Pa-
ketdatennetz ist, welches üblicherweise als CDPD 
(Zellulare Digitale Paketdaten; Cellular Digital Packet 
Data) bezeichnet wird.

[0003] Ein Beispiel einer bekannten Kommunikati-
onskonfiguration ist in Fig. 1 dargestellt. Die Mobil-
station 10 kann über eines von zwei Netzen, einem 
Sprachnetz 100 und einem Paketnetz 150, kommuni-
zieren. In dem Sprachnetz 100 kann die Mobilstation 
10 mit irgendeiner einer Vielzahl von Basisstationen 
(102a bis 102n) in Abhängigkeit von der Zelle, in der 
sich die Mobilstation befindet, kommunizieren. Die 
Basisstationen sind mit einem Mobilvermittlungszen-
trum (Mobile Switching Center; MSC) 101 gekoppelt, 
das die Vermittlung für die drahtlosen Kommunikatio-
nen steuert. Das MSC 101 kann mit dem öffentlichen 
Telefonvermittlungsnetz (Public Switch Telephone 
Network: PSTN) gekoppelt sein. Wenn der Benutzer 
der Mobilstation die Station einschaltet, wird er typi-
scherweise automatisch eine Registrierung mit dem 
MSC 101 durch die Basisstation durchführen, die die 
Zelle bedient, in der sich die Mobilstation befindet. 
Die Mobilstation führt diese Registrierung durch ei-
nen digitalen Steuerkanal (Digital Controll CHannel; 
DCCH) aus, der zu der Basisstation gehört.

[0004] Eine Mobilstation 10 ist auch in der Lage eine 
Paketdatenkommunikation auszuführen. Diese Kom-
munikationen werden über das Paketnetz 150 abge-
wickelt. Pakete, die symbolisch als Elemente 151
dargestellt sind, werden durch ein Mobildaten-Zwi-
schensystem oder Mobilgateway (MDIS) 152 emp-
fangen, das im Wesentlichen ein Paketdaten-Gegen-
stück zu dem MSC 101 ist. Das MDIS 152 kann mit 
einer Vielzahl von Mobildaten-Basisstationen, wie 
dem MDBS 153, kommunizieren, das drahtlose 

Übertragungen an die Mobilstation 10 senden kann, 
wenn diese Station in der Zelle ist, die von dem 
MDBS bedient wird. Wenn die Mobilstation den 
Wunsch hat für Zwecke einer Beteiligung an den Pa-
ketdatenkommunikationen eine Registrierung vorzu-
nehmen, so tut sie dies über einen Paketsteuerkanal 
(Packed Controll CHannel; PCCH), der zu dem 
MDBS 153 gehört.

[0005] Wegen der unterschiedlichen Architektur von 
diesen zwei Netzen, dem Sprachnetz und dem Pa-
ketnetz, gibt es gegenwärtig wenige gemeinsame 
Merkmale von Schnittstellen. Wenn die Mobilstation 
10 auf dem Steuerkanal für eines der zwei Netze „an-
gehängt" („camped on") ist (d. h. während sie einge-
richtet ist, eine Steuerinformation an eine Basisstati-
on, die sich auf eine der Steuerkanäle bezieht, zu 
kommunizieren oder eine derartige davon zu emp-
fangen), kann sie in Folge dessen keinerlei Informa-
tion von dem anderen Netz empfangen. Wenn die 
Mobilstation 10 beispielsweise auf einem DCCH an-
gehängt ist, dann ist irgendein Versuch, eine Paket-
datenübertragung oder Kommunikation an die Mobil-
station 10 in der bekannten Netzkonfiguration bereit-
zustellen, unmöglich. Es gibt keine Möglichkeit der 
Mobilstation 10 über den PCCH zu signalisieren, da 
die Mobilstation auf dem DCCH verriegelt oder ange-
hängt ist. Sollte die Mobilstation in ähnlicher Weise 
auf dem Paketnetz angehängt sein, nämlich dem 
PCCH in Erwartung einer Paketdatenkommunikati-
on, dann ist sie nicht in der Lage irgendeine Benach-
richtigung über eine Kommunikation über das 
Sprachnetz zu empfangen.

[0006] Es ist wünschenswert ein System bereitzu-
stellen, bei dem die Mobilstation, während sie aktiv ist 
und in einem Netz angehängt ist, Benachrichtigun-
gen über Kommunikationen auf einem anderen Netz, 
mit dem sie kommunizieren kann, empfangen kann.

[0007] Die WO 95/626113 offenbart ein Verfahren 
zum Kommunizieren mit einer Mobileinrichtung. 
Wenn eine Datennachricht, die an die Mobileinrich-
tung gerichtet ist, empfangen wird, wird ein Versuch 
zu Anfang durchgeführt, die Datennachricht an die 
Mobilstation zu liefern. Wenn dieser Versuch nicht er-
folgreich ist, zum Beispiel wenn die Mobileinheit in ei-
nem Bereich angeordnet ist, wo ein zellulares Signal 
schwach ist, dann wird die Datennachricht gespei-
chert. Die Mobilstation wird darüber informiert, zum 
Beispiel über ein Funkruf-Netz (Pager-Netz). Der Be-
nutzer der Mobileinrichtung kann dann versuchen, 
die gespeicherte Datennachricht unter Verwendung 
der Mobileinrichtung zurückzugewinnen, oder er 
kann die gespeicherte Datennachricht über eine 
Landleitung zurückgewinnen.

[0008] Ein erster Aspekt der vorliegenden Erfindung 
stellt ein Verfahren zum Benachrichtigen einer Mobil-
station über eine Kommunikationsaufforderung in ei-
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nem Kommunikationssystem bereit, welches ein ers-
tes Netz und ein zweites Netz umfasst, wobei die Mo-
bilstation in der Lage ist, entweder mit dem ersten 
oder dem zweiten Netz gekoppelt zu werden, wie im 
Anspruch 1 definiert.

[0009] Ein zweiter Aspekt der Erfindung stellt ein 
Kommunikationssystem bereit, um Kommunikations-
aufforderungen zu ermöglichen, einer Mobilstation zu 
folgen, wie im Anspruch 13 definiert.

[0010] Bevorzugte Merkmale der Erfindung sind in 
den anhängigen Ansprüchen aufgeführt.

[0011] In Übereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung kann das Mobilvermittlungszentrum des 
Sprachnetzes und das MDIS des Paketdatennetzes 
in einer Kommunikation miteinander entweder indi-
rekt über einen Speicher oder direkt sein. Die indirek-
ten oder direkten Kommunikationen arbeiten, um der 
Mobilstation Adresseninformation von dem Netz, auf 
dem die Mobilstation angehängt ist, über das alterna-
tive Netz bereitzustellen. Dann kann das alternative 
Netz, auf einen Empfang einer Kommunikationsauf-
forderung für die Mobilstation hin, eine Aufforderung 
an die Mobilstation durch das Netz erzeugen, auf 
dem sie angehängt ist, um die Mobilstation über die 
Existenz einer versuchten Kommunikation auf dem 
alternativen Netz zu informieren. Diese Benachrichti-
gung (bzw. Meldung) kann direkt durch das alternati-
ve Netz erzeugt werden, welches einen Adressenü-
bersetzer verwenden könnte, um die Aderesse der 
Mobilstation auf dem Netz zu identifizieren, auf dem 
sie angehängt ist, und das eine Nachricht über einen 
geeigneten Aufbau für das Netz, in dem die Mobilsta-
tion angehängt ist, erzeugen kann.

[0012] Alternativ könnte das Netz, das die Kommu-
nikationsaufforderung empfängt, einen Kommunikati-
onsaufforderungstrigger an das Netz senden, an dem 
die Mobilstation angehängt ist, und dieses letztere 
Netz könnte die geeignete Adresse und die Nachrich-
tenmeldung für die Mobilstation erzeugen.

[0013] Die vorliegende Erfindung erlaubt der Mobil-
station eine Benachrichtigung über Kommunikations-
aufforderungen von dem Netz oder von den Netzen, 
mit dem/mit denen sie eine Registrierung durchge-
führt hat, aber auf dem/denen sie nicht angehängt ist 
(das heißt, an dem/an denen sie sich selbst identifi-
ziert hat, während sie in dessen/in deren Bereich von 
Interesse ist), zu empfangen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] In den Zeichnungen zeigen:

[0015] Fig. 1 eine bekannte Netzkonfiguration eines 
Sprachnetzes und eines Datennetzes, mit dem eine 
Mobilstation kommunizieren kann;

[0016] Fig. 2 eine erste Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0017] Fig. 3 eine Adressenübersetzungstabelle, 
die in Verbindung mit der Ausführungsform 2 nützlich 
ist;

[0018] Fig. 4 einen Prozessablauf in Verbindung mit 
einer Implementierung einer Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0019] Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung. Die Basisstation 102, die Mobilda-
tenbank-Station 153 und die Mobilstation 10 entspre-
chen den gleichen Elementen, die in Fig. 1 erschei-
nen. In Übereinstimmung mit der Ausführungsform 
der Fig. 2 sind sowohl das Mobilvermittlungszentrum 
201 als auch die Mobildaten-Zwischenstation oder 
das Gateway 252 mit der Datenbank 220 gekoppelt. 
Die zwei Elemente sind auch miteinander gekoppelt.

[0020] Gegenwärtig ist bekannt, dass bei der tat-
sächlichen Installation das MSC und das MDIS in 
dem gleichen Geräteschrank sein können. In Über-
einstimmung mit der vorliegenden Erfindung würden 
diese zwei Elemente nun zum ersten Mal miteinander 
gekoppelt sein, um so in der Lage zu sein, Aufforde-
rungen für eine Datenübertragung durch einander zu 
kommunizieren, um die Fähigkeit der Mobilstation zu 
verbessern, über anstehende Kommunikationsauf-
forderungen benachrichtigt zu werden. Die Daten-
bank 220 könnte eine Adressenübersetzungstabelle 
speichern, wobei ein Beispiel davon in Fig. 3 gezeigt 
ist. Diese Übersetzungstabelle würde eine mobile 
Identifikationsnummer (Mobile Identification Number; 
MIN) der Mobilstation mit der IP (Internet Proto-
koll)-Adresse korrelieren, die zu der Mobilstation ge-
hört. Die in Fig. 2 dargestellte Ausführungsform 
könnte in Übereinstimmung mit dem Prozess arbei-
ten, der in Fig. 4 aufgeführt ist.

[0021] Gemäß einer bekannten Registrierungspro-
zedur wird die Mobilstation, sobald sie eingeschaltet 
ist, eine Registrierung mit dem DCCH der Zelle aus-
führen, in der sie angeordnet ist. Nach der Registrie-
rung mit dem DCCH wird die Mobilstation dann eine 
Registrierung mit dem PCCH im Schritt 402 vorneh-
men. In Abhängigkeit von der Präferenz des Benut-
zers für Kommunikationen würde die Mobilstation 
dann entweder an dem DCCH oder dem PCCH an-
gehängt werden (camp onto), wie im Schritt 403 an-
gezeigt. Nach dem Anhängen würde das Besucher-
register (Visitor Location Register: VLR) für diese Zel-
le über die Steuerkanalauswahl der Mobilstation im 
Schritt 404 benachrichtigt werden. In Folge dessen 
würde das VLR zum Beispiel ein Flag (eine Marke) 
speichern, d. h. eine Information, die das Netz identi-
fiziert, an dem die Mobilstation angehängt ist.
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[0022] Wenn eine Aufforderung für eine Sprach-
kommunikation gesendet wird, dann kommt die 
Sprachkommunikationsaufforderung an dem MSC 
201 an, das das VLR, auf dessen Netz die Mobilsta-
tion angehängt ist, überprüft, und zwar im Schritt 410. 
Wenn die Mobilstation auf dem DCCH angehängt ist, 
dann verarbeitet das MSC die Sprachkommunikation 
als normal, nämlich im Schritt 411. Wenn jedoch das 
MSC auf eine Untersuchung des VLR hin bestimmt, 
dass die Mobilstation auf dem PCCH in dem Paket-
netz angehängt ist, dann ist die Verarbeitung anders. 
Das MSC kann die MIN der Mobilstation in eine 
IP-Adresse übersetzen, indem auf die Adressenüber-
setzungstabelle zugegriffen wird, die in der Daten-
bank 220 gespeichert ist und zwar im Schritt 412. Da-
nach sendet das MSC eine Aufforderung an das 
MDIS, um eine Meldung an die geeignete IP-Adresse 
für die MS 10 zu senden, und zwar im Schritt 413. In 
einer möglichen Ausführungsform sendet das MSC 
lediglich einen Trigger zusammen mit der IP-Adresse 
und das MDIS erzeugt ein Paketdatensignal für eine 
Übertragung an die MS 10 über den PCCH. Alternativ 
könnte das MSC 201 die EP Adressendaten verwen-
den und seine eigene Paketnachricht konstruieren, 
wodurch eine Paketdaten-Kommunikationsaufforde-
rung repliziert wird, und könnte diese Aufforderung 
an das MDIS übertragen, welches dann lediglich als 
eine Durchlasseinrichtung wirken würde. Sobald die 
Mobilstation die Benachrichtigung über die Kommu-
nikationsaufforderung von dem Sprachnetz empfängt 
kann die Mobilstation wählen auf dem DCCH ange-
hängt zu werden oder nicht auf die Kommunikations-
aufforderung zu reagieren und auf dem PCCH ange-
hängt zu bleiben.

[0023] Ein analoger Betrieb wird an dem MDIS aus-
geführt, wenn eine Aufforderung für eine Paketkom-
munikation empfangen wird. Das MDIS kann das 
VLR zur Bestimmung des Netzes, an dem die MS an-
gehängt ist, überprüfen. Wenn die MS 10 auf dem 
PCCH angehängt ist, dann verarbeitet das MDIS 252
die Aufforderung für eine Paketkommunikation in ei-
ner normalen Weise. Wenn die Mobilstation 10 je-
doch auf dem DCCH angehängt ist, dann kann das 
MDIS 252 auf die Datenbank 220 zugreifen, um die 
IP Adresse in eine MIN zu übersetzen, und zwar im 
Schritt 422. Das MDIS fordert dann das MSC 201 auf 
eine Meldung an die geeignete MIN zu senden, und 
zwar im Schritt 433. Wie voranstehend beschrieben 
könnte das MDIS einfach einen Trigger an das MSC 
201 senden, das dann eine Signalisierung, über den 
DCCH, initiieren würde, um die Mobilstation 10 zu be-
nachrichtigen. Alternativ könnte das MDIS 252 versu-
chen eine Sprachkommunikationsaufforderung zu re-
plizieren, wie beispielsweise diejenigen, die von dem 
PSTN unter Verwendung der geeigneten MIN an-
kommen.

[0024] In Übereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung kommunizieren das Sprachnetz und das Pa-

ketdatennetz miteinander in einer derartigen Weise, 
dass sie die Mobilstation 10 benachrichtigen können, 
dass eine Kommunikation auf sie auf einem Netz 
wartet, an dem sie nicht angehängt ist.

[0025] In der unter Bezugnahme auf Fig. 4 be-
schriebenen Ausführungsform wird beschrieben, 
dass die Mobilstation zunächst eine Registrierung mit 
dem DCCH und dann mit dem PCCH ausführt. Die 
Reihenfolge der Registrierung könnte umgedreht 
werden.

[0026] Ferner kann in der in Fig. 2 dargestellten 
Ausführungsform auf eine getrennte Datenbank so-
wohl durch das MSC als auch durch das MDIS zuge-
griffen werden. Andere Alternativen existieren. Zum 
Beispiel könnte die Datenbank entweder das MSC 
oder das MDIS sein und könnte nicht direkt mit dem 
Gegenstück in dem anderen Netz verbunden sein. 
Alternativ könnte das MSC und das MDIS jeweils sei-
ne eigene Adressenübersetzungstabelle führen. In 
einem derartigen Fall würde das MSC und das MDIS 
dann miteinander während des Registrierungspro-
zesses kommunizieren müssen, um so einander 
über die geeigneten Netzadressen für die Mobilstati-
on zu informieren, um zu garantieren, dass sie in ei-
ner geeigneten Weise miteinander korreliert sind.

[0027] Zusätzlich ist die vorliegende Erfindung im 
Kontext von Sprach/Paketdatennetzen beschrieben 
worden. Sie hat eine gleiche Anwendungsmöglich-
keit auf irgendeine Vielfach-Modusstation, die mit ge-
trennten Netzen in ihren unterschiedlichen Betriebs-
moden kommunizieren kann, wie beispielsweise 
Sprach- und Funkruf-Netze (Paging-Netze). Somit 
kann in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfin-
dung eine Mobilstation, die mit mehreren Netzen 
kommunizieren kann, beispielsweise einem Sprach-
netz und einem Paketdatennetz, eine Benachrichti-
gung über die Existenz einer Kommunikationsauffor-
derung von einem der Netze empfangen, während 
die Mobilstation an einem der anderen Netze ange-
hängt ist (camped onto).

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Benachrichtigen einer Mobil-
station (10) über eine Kommunikationsaufforderung 
in einem Kommunikationssystem, das ein erstes 
Netz und ein zweites Netz umfasst, wobei die Mobil-
station (10) in der Lage ist entweder mit dem ersten 
oder dem zweiten Netz gekoppelt zu werden, wobei 
die Kommunikationsaufforderung zu einer Zeit emp-
fangen wird, wenn die Mobilstation mit einem der ers-
ten und zweiten Netze gekoppelt ist, und wobei die 
Kommunikationsaufforderung von dem einen der ers-
ten und zweiten Netze empfangen wird, mit dem die 
Mobilstation (10) nicht gekoppelt ist, wobei das Ver-
fahren die folgenden Schritte umfasst:  
Speichern einer Adresseninformation für die Mobil-
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station (10) in einer Speichereinrichtung (201, 220, 
252), auf die von dem ersten Netz und von dem zwei-
ten Netz zugegriffen werden kann, wobei die Adres-
seninformation eine Adresse der Mobilstation (10), 
die zu dem ersten Netz gehört und eine Adresse der 
Mobilstation (10), die zu dem zweiten Netz gehört, 
umfasst;  
Empfangen einer Kommunikationsaufforderung von 
demjenigen der ersten und zweiten Netze, mit dem 
die Mobilstation (10) gegenwärtig nicht gekoppelt ist;  
Zugreifen auf die Speichereinrichtung, um die Adres-
se der Mobilstation (10) zu bestimmen, die zu demje-
nigen der ersten und zweiten Netze gehört, mit dem 
die Mobilstation (10) gegenwärtig gekoppelt ist;  
und  
Verwenden der zurückgewonnenen Adresse der Mo-
bilstation (10), die zu einem der ersten und zweiten 
Netze gehört, mit dem die Mobilstation (10) gegen-
wärtig gekoppelt ist, um über das eine der ersten und 
zweiten Netze, mit dem die Mobilstation (10) gegen-
wärtig gekoppelt ist, eine Meldung zu senden, dass 
die Kommunikationsaufforderung empfangen wor-
den ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Spei-
cherungsschritt das Speichern der Adresseninforma-
tion in einer Speichereinrichtung (220), die sowohl 
mit dem ersten Netz als auch mit dem zweiten Netz 
gekoppelt ist, umfasst.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Spei-
cherungsschritt ein Speichern der Adresseninforma-
tion in einer ersten Speichereinrichtung, die mit dem 
ersten Netz gekoppelt ist, und in einer zweiten Spei-
chereinrichtung, die mit dem zweiten Netz gekoppelt 
ist, umfasst.

4.  Verfahren nach Anspruch l, 2 oder 3, wobei 
das erste Netz ein Sprachnetz ist und das zweite 
Netz ein Funkruf-Netz ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei 
das erste Netz ein Sprachnetz ist und das zweite 
Netz ein Datennetz ist.

6.  Verfahren nach irgendeinem vorangehenden 
Anspruch, wobei:  
die Mobilstation (10) anfänglich mit dem ersten Netz 
gekoppelt ist;  
der Schritt zum Speichern auftritt, nachdem die Mo-
bilstation (10) ihre Kopplung auf das zweite Netz än-
dert; und  
der Schritt zum Empfangen eine Kommunikations-
aufforderung von dem ersten Netz empfängt.

7.  Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 
bis 5, wobei der Schritt zum Empfangen eine Kom-
munikationsaufforderung von dem zweiten Netz 
empfängt.

8.  Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 
bis 5, wobei:  
die Mobilstation (10) anfänglich mit dem zweiten Netz 
gekoppelt ist,  
der Schritt zum Speichern auftritt, nachdem die Mo-
bilstation (10) ihre Kopplung auf das erste Netz än-
dert; und  
der Schritt zum Empfangen eine Kommunikations-
aufforderung von dem ersten Netz empfängt.

9.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Daten-
netz ein Paketdatennetz ist.

10.  Verfahren nach irgendeinem vorangehenden 
Anspruch, wobei die Meldung eine Information be-
züglich der empfangenen Kommunikationsaufforde-
rung umfasst.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Infor-
mation einschließt, wie die Mobilstation (10) sich mit 
der Kommunikation verbinden sollte.

12.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Mobil-
station (10) auf das Sprachnetz über einen ersten 
Steuerkanal (DCCH) gehen kann und auf das Daten-
netz über einen zweiten Steuerkanal (PCCH) gehen 
kann.

13.  Kommunikationssystem, um Kommunikati-
onsaufforderungen zu ermöglichen einer Mobilstati-
on (10) zu folgen, die entweder mit einem ersten Netz 
oder einem zweiten Netz gekoppelt sein kann, wobei 
das System umfasst:  
einen Speicher (201, 220, 252), auf den von dem ers-
ten Netz und von dem zweiten Netz zugegriffen wer-
den kann, zum Speichern einer Adresse der Mobil-
station (10) auf dem ersten Netz und einer Adresse 
der Mobilstation (10) auf dem zweiten Netz;  
einen Kommunikationsempfänger (201, 252) zum 
Empfangen einer Kommunikationsaufforderung auf 
demjenigen der ersten und zweiten Netze, mit dem 
die Mobilstation (10) gegenwärtig nicht gekoppelt ist; 
und  
einen Prozessor (201, 252), der mit dem Speicher 
und dem Kommunikationsempfänger gekoppelt ist 
und dafür ausgelegt ist, um aus dem Speicher (201, 
220, 252) die Adresse der Mobilstation (10) auf dem 
Netz, mit dem sie gegenwärtig gekoppelt ist, zurück-
zugewinnen und die Adresse der Mobilstation (10) 
auf dem Netz, mit der sie gegenwärtig gekoppelt ist, 
zu verwenden, um der Mobilstation (10) über das 
Netz, mit dem sie gegenwärtig gekoppelt ist, zu mel-
den, dass die Kommunikationsaufforderung empfan-
gen wurde.

14.  System nach Anspruch 13, wobei der Spei-
cher (220) mit sowohl dem ersten Netz als auch mit 
dem zweiten Netz gekoppelt ist.

15.  System nach Anspruch 13, wobei der Spei-
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cher eine erste Speichereinrichtung, die mit dem ers-
ten Netz gekoppelt ist, und eine zweite Speicherein-
richtung, die mit dem zweiten Netz gekoppelt ist, um-
fasst.

16.  System nach Anspruch 13, 14 oder 15, wobei 
die Mobilstation (10) mit einem Sprachnetz gekoppelt 
ist und dann auf ein Datennetz wechselt, wobei die 
Kommunikationsaufforderung durch das Sprachnetz 
empfangen wird.

17.  System nach Anspruch 13, 14 oder 15, wobei 
die Mobilstation (10) mit einem Datennetz gekoppelt 
ist und dann auf ein Sprachnetz wechselt, wobei die 
Kommunikationsaufforderung durch das Datennetz 
empfangen wird.

18.  System nach Anspruch 13, wobei das erste 
Netz ein Sprachnetz ist, das ein Mobilvermittlungs-
zentrum (201) einschließt;  
wobei das zweite Netz ein Datennetz ist, das ein Mo-
bildaten-Zwischensystem (202) einschließt; und  
wobei der Speicher (220) mit dem Sprachnetz und 
dem Datennetz gekoppelt ist.

19.  System nach Anspruch 18, ferner umfassend 
einen mit dem Sprachnetz und dem Speicher gekop-
pelten Prozessor, der auf einen Empfang einer Kom-
munikationsaufforderung auf dem Sprachnetz hin auf 
die gespeicherte Adresseninformation für die Mobil-
station zugreift und die Mobilstation (10) über den 
Empfang der Kommunikationsaufforderung benach-
richtigt.

20.  System nach Anspruch 19, wobei die Be-
nachrichtigung der Mobilstation (10) über den Emp-
fang der Kommunikationsaufforderung eine Informa-
tion bezüglich der Kommunikation einschließt.

21.  System nach Anspruch 19, wobei die Infor-
mation einschließt, wie die Mobilstation (10) sich mit 
der Kommunikation verbinden sollte.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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